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 Ort (erschlossen 
ab) 

Anzahl vermietete 
Parkfelder 

Nachfrage nach 
Bauverordnung 

Anzahl öffentliche 
Parkfelder 

Etappe 1 Farbweg 35 29 - 126  67 

 Gotthelfstrasse   47 

Endausbau Farbweg 54 40 - 181 2 67 

 Gotthelfstrasse   0 

 Poststrasse 23 20 - 99  19 

 

3.2 Veloabstellplätze 

Gemäss Art. 54c der kantonalen Bauverordnung berechnet sich der Bedarf an Abstellplätzen für 
Fahrräder und Motorfahrräder wie folgt:  

 je Wohnung 2 Abstellplätze  

 Arbeiten, Gewerbe, Dienstleistungen, Hotel: je 100 m² GF 2 Abstellplätze  

 Einkaufen, Freizeit, Kultur und Restaurant: je 100 m² GF 3 Abstellplätze  

Die Abstellplätze sind so anzulegen, dass sie auf kurzem und sicherem Weg erreicht werden können. 
Wenigstens die Hälfte ist zu überdachen.  

 

Etappe 1 
Gebäude A und B:  

Gebäude A und B Anzahl Bedarf an Veloabstellplätzen 

Wohnungen 52 Wohnungen 102 

Restaurant / Quartiercafé 156 m2 Ca. 5 

Übrige Nutzungen 110 m2 Ca. 2 

Total  Ca. 109 

 

Dieser Bedarf wird im Projekt ausgewiesen (85 im Aussenraum, 24 Plätze im Gebäudeinnern).  

 

 

 

 

2  Gebäude A + B (Min.: 29 P, Max.: 126 P) + D + E (Min.: 11 P, Max.: 55 P) 
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Gebäude D und E: 

Gebäude D und E Anzahl Bedarf an Veloabstellplätzen 

Wohnungen 21 Wohnungen 42 

Übrige Nutzungen 110 m2 Ca. 3 

Total  Ca. 45 

 

Der Bedarf von insgesamt ca. 229 Veloabstellplätzen wird im Projekt ausgewiesen (205 Plätze im Aussen-
raum, restliche Plätze im Gebäudeinnern).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14:  Nachweis des Angebots an Veloabstellplätzen im Endausbau 
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4. Nachweis der erforderlichen Sichtweiten 

Abb. 9  Relevant sind die Nachweise bei den Ausfahrten aus den beiden geplanten Parkierungsanlagen. Dort 
müssen die Sichtweiten gemäss SN 640 242 und SN 640 273a erfüllt sein. Auf der folgenden Abbildung 
sind die massgebenden Sichtbermen auf die Velos auf der Fahrbahn (orange) und auf die Fussgänger 
bzw. Trottinettfahrer auf dem Trottoir (blau) dargestellt.  

Bei beiden Ausfahrten sind die Sichtbermen bezüglich Fussgänger / Trottinett massgebend. Im Bereich 
der beiden Ausfahrten muss beidseitig mit einem 2.50 m langen Hindernis (z.B. Mauer, Bordstein, 
Geländer, Rabatte), das senkrecht zur Fassade bzw. längs zur Fahrtrichtung verläuft und ab einer Höhe 
von 60 cm freie Sicht bietet, dafür gesorgt werden, dass in diesem Bereich keine Personen direkt der 
Fassade entlang gehen. In den Sichtbermen darf kein Hindernis stehen. Die genaue Ausgestaltung erfolgt 
im Rahmen der späteren Projektierung.  

 

Abbildung 15:  Nachweis der erforderlichen Sichtweiten an der Poststrasse (orange: Sichtweite bezüglich Fahrbahn, 
blau: Sichtweite bezüglich Trottoir)  
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Abbildung 16:  Nachweis der erforderlichen Sichtweiten am Farbweg (orange: Sichtweite bezüglich Fahrbahn, blau: 
Sichtweite bezüglich Trottoir)  
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5. Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen 

5.1 Ist-Zustand 

In der folgenden Abbildung sind die aktuellsten Verkehrszählungen der Stadt Burgdorf aus den Jahren 
2015 - 2016, für die Gotthelfstrasse die Verkehrsprognosen 2020 aus dem Lärmgutachten B+S (18.4.17) 
aus dem Wettbewerbsverfahren (auf der Basis Gesamtverkehrsmodell GVM) sowie für den Farbweg und 
die Bahnhofstrasse die Hochrechnung aus einer Verkehrserhebung für die ASP 3 vom März 2019 darge-
stellt (DTV 4 Mfz).  

Auf den Knoten im Umfeld des Farbweg-Areals gibt es keine Kapazitätsprobleme. Einzig beim Kreisel 
Gotthelfstrasse / Poststrasse kommt es in der Spitzenzeit manchmal zu kurzen Rückstaus auf der Gott-
helfstrasse und auf der Kirchbergstrasse. 

 

 

Abbildung 17:  DTV Ist-Zustand (Mfz) 

 

5.2 Zukünftiger Zustand 

Die Aufhebung der fünf öffentlichen Parkplätze im östlichen Abschnitt des Farbwegs führt dazu, dass der 
Verkehr dieser Parkfelder komplett wegfällt (je minus ca. 60 Zu- und Wegfahrten). Die Einführung des 
Verkehrsregimes gemäss Kapitel 2.2 führt zu einer Verkehrsentlastung auf dem östlichen Farbweg und 
einer Verkehrszunahme auf dem westlichen Farbweg und der Bahnhofstrasse, weil in Zukunft aus den 

 

3  ASP = Abendspitzenstunde 

4  DTV = durchschnittlicher täglicher Verkehr  
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bestehenden Parkierungsanlagen nördlich und südlich des Farbwegs nur noch Richtung Westen weg-
gefahren werden darf. Aufgrund der Verkehrserhebung vom 5.3.2019, 17 - 18 Uhr, schätzen wir diesen 
Einfluss auf ca. 300 PW-Fahrten pro Tag (grobe Schätzung, ca. 1/3 des DTV auf dem östlichen Farbweg).  

Zudem wird es nicht mehr möglich sein, vom Parkplatz an der Gotthelfstrasse via Parkplatz südwestlich 
der Milchzentrale via Farbweg wegzufahren. Diese Fahrbeziehung wird auf ca. 100 PW-Fahrten pro Tag 
geschätzt.  

In der Summe ergibt dies folgende Veränderungen:  

 östlicher Farbweg: ca. - 360 PW-Fahrten pro Tag 

 westlicher Farbweg: ca. + 140 PW-Fahrten pro Tag 

 

 

 

  

Abbildung 18:  DTV Zukunft aufgrund des neuen Verkehrsregimes (Mfz) (exkl. Projekt) 
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5.3 Berechnung des Neuverkehrs 

5.3.1 Verkehrserzeugung 

Im Folgenden wird das Verkehrsaufkommen der heutigen, vom Projekt betroffenen Parkplätze sowie der 
neuen Parkplätze des Projekts abgeschätzt.  

 Ort  
(erschlossen ab) 

Anzahl vermietete 
Parkfelder  

(ca. 3 PW-Fahrten  
pro Tag) 

Anzahl öffentliche 
Parkfelder  

(ca. 7 PW-Fahrten  
pro Tag) 

Verkehrsaufkommen  
(PW-Fahrten, DTV)  

Zu- oder Abnahme in 
Klammern 

Ist-Zustand Farbweg 53 5 194 

 Gotthelfstrasse  58 406 

Etappe 1 Farbweg 35 67 574 (+ 380) 

 Gotthelfstrasse  47 329 (- 77) 

Endausbau Farbweg 54 67 631 (+ 54) 

 Gotthelfstrasse  0 0 (- 329) 

 Poststrasse 23 19 202 (+ 202) 

 
 

5.3.2 Auswirkungen der Etappe 1 

Farbweg 
In der folgenden Abbildung sind die zukünftigen Verkehrsbelastungen dargestellt (PW-Fahrten pro 
durchschnittlichen Tag).  
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Abbildung 19:  DTV Etappe 1 (Mfz) 

 

Knoten Farbweg/Bahnhofstrasse 
Am Knoten Farbweg/Bahnhofstrasse nimmt die Summe der Knotenzufahrten um insgesamt 520 PW-
Fahrten pro Tag zu. Bei einem angenommenen Spitzenstundenanteil von 10 % bedeutet dies 52 PW-
Fahrten pro Spitzenstunde, d.h. knapp 1 PW pro Minute. Auf die Knotenleistungsfähigkeit hat dies keine 
relevanten Auswirkungen.  

Gotthelfstrasse 
An der Gotthelfstrasse nimmt der Verkehr, der durch die Neuorganisation des dortigen öffentlichen 
Parkplatzes verursacht wird, um insgesamt 77 PW-Fahrten pro Tag ab (= 329 - 406).  Im Querschnitt 
Gotthelfstrasse bedeutet dies eine Abnahme von weniger als 100 PW-Fahrten pro durchschnittlichen Tag. 
Eine solch geringe Abnahme ist nicht wahrnehmbar.  

 

5.3.3 Auswirkungen des Endausbaus 

Wie die Tabelle in Kapitel 5.3.1 zeigt, ist die Verkehrszunahme im Farbweg von der Etappe 1 zum 
Endausbau gering (ca. 54 PW-Fahrten pro durchschnittlichen Tag bzw. ca. 5 PW-Fahrten pro Spitzen-
stunde).  

An der Gotthelfstrasse fällt der Verkehr des dortigen öffentlichen Parkplatzes weg.  

Im Endausbau wird ferner das Parking an der Poststrasse in Betrieb genommen. Wegen den verursach-
ten ca. 200 PW-Fahrten pro durchschnittlichen Tag nimmt die Verkehrsbelastung im Querschnitt Post-
strasse um ca. 100 PW-Fahrten pro Tag oder ca. 10 PW-Fahrten pro Spitzenstunde zu, d.h. um ca. 2 %. 
Diese Verkehrszunahme ist nicht wahrnehmbar.  



  Farbwegareal Burgdorf – Verkehrskonzept zur Überbauungsordnung / ENTWURF Januar 2022  
 

Seite 35 
0801_171b-rap-ugl-5-verkehrskonzept_ueo-ENTWURF-26012022.docx – 26.01.22 

 

 

 

5.3.4 Zusammenfassung 

Verkehrsbelastungen heute, 1. Etappe und Endausbau (DTV Mfz):  

Strassenabschnitt Ausgangszustand  
(2015-2018) 

1. Etappe  Delta  Endausbau  Delta  

Poststrasse 4’900 5’080 +180 5’200 +120 

Bahnhofstrasse 
Abschnitt Nord 

1’920 2’200 +280 2’230 +30 

Bahnhofstrasse 
Abschnitt Süd (A) 

1’830 2’070 +240 2’090 +20 

Bahnhofstrasse 
Abschnitt Süd (B) 

2’300 2’540 +240 2’560 +20 

Farbweg West 1’330 1’850 +520 1’900 +50 

Farbweg Ost 900 540 -360 540 0 

Gotthelfstrasse 19’000 
(DTV 2020) 

18’970 -30 18’800 -170 

 

5.4 Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 

Die Verkehrsveränderungen befinden sich im Bereich von 1 bis 2 Autos pro Minute in der Spitzenstunde 
und werden die Kapazitätsauslastung der Knoten nicht merklich beeinflussen.  
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Anhang:  
 

Zählungen Dienstag 5.03.2019 

 

Abbildung 20:  Verkehrszählung ASP, Di. 05.03.2019, 17:00-18:00, Mfz 

 

 

 


